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Ortsübliche Bekanntgabe 
 

Die Entwürfe der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes des Planungszweckverban-
des „Industrie- und Gewerbegebiet Autobahnanschlußstelle Reichenbach/Vogtl.“ für die 
Jahre 2026 und 2027 liegen in der Zeit vom 19. September bis einschließlich 17. Okto-
ber 2025 in der Geschäftsstelle des Planungszweckverbandes, im Zimmer 203 des Rat-
hauses der Stadt Reichenbach, Markt 1, 08468 Reichenbach im Vogtland, öffentlich aus. 
 
Die Entwürfe können während der Öffnungszeiten: 

Montag von 9.00 bis 16.00 Uhr 
Dienstag   von 9.00 bis 16.00 Uhr 
Mittwoch  von 9.00 bis 12.00 Uhr 
Donnerstag von 9.00 bis 16.00 Uhr 
Freitag von 9.00 bis 12.00 Uhr 
 

in der Stadtverwaltung von Jedermann eingesehen werden.  
 
Zusätzlich sind die Entwürfe der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes des Pla-
nungszweckverbandes „Industrie- und Gewerbegebiet Autobahnanschlußstelle Reichen-
bach/Vogtl.“ für die Jahre 2026 und 2027  inklusive Anlagen hier dauerhaft öffentlich ein-
sehbar. 
 
Die Einwohner der Mitgliedskommunen Reichenbach, Lengenfeld und Heinsdorfergrund 
sowie die Abgabenpflichtigen haben für die Dauer von 14 Arbeitstagen die Möglichkeit 
Einwendungen zu erheben. Die Frist beginnt mit dem ersten Tag, an dem der Entwurf öf-
fentlich ausliegt oder elektronisch zur Verfügung steht. Über die fristgemäß erhobenen 
Einwendungen beschließt die Verbandsversammlung in öffentlicher Sitzung. 
 
 
Reichenbach im Vogtland 
 
      Siegel gesetzt 
gez.  
Henry Ruß  
Verbandsvorsitzender  
 
 
 
 

https://www.reichenbach-vogtland.de/fileadmin/user_upload/reichenbach/pdf/01_stadt_buerger/02_amtliche_bekanntmachungen/pia_2026_2027_haushaltsplan.pdf
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